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Regeste

Amts- und Rechtshilfe

Erwägungen

E. 1
Das Beschwerdeverfahren wird zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

E. 3
Die Vorinstanz wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr.
10'000.-- zu bezahlen.

E. 4
Dieser Entscheid geht an: die Beschwerdeführerin (Einschreiben) die Vorinstanz (Ref-Nr.
...; Einschreiben) Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Daniel de Vries Reilingh Keita
Mutombo Versand:
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